
 

Seminartitel. 

Brücken- und Portalkranführer. 

Ausgangssituation. 

Führer von Brücken- und Portalkranen, müssen nach 
Unfallverhütungsvorschrift „Krane“ (DGUV Vorschrift 52 (ehem. BGV D6)) 
unterwiesen werden und ihre Befähigung nachweisen. 

Ziel. 

 Vermittlung von theoretischen und praktischen Grundkenntnissen 
zum Erwerb des Befähigungsnachweises gemäß VDI 2194 für 
führerhaus- und flurgesteuerte Brücken- und Portalkrane. 

 Unterwiesene und verantwortungsbewusste Kranführer können im 
Vorfeld drohende Personen- und Sachschäden erkennen und 
vermeiden, der Unternehmer darf entsprechend BGVD6 (Krane) nur 
unterwiesene Kranführer beschäftigen, die ihre Kenntnisse 
nachzuweisen haben. 

 Erwerb des TÜV-Ausweises 

Inhalt. 

 Rechtsgrundlagen BGVD6, ISGR 500.2.8 
 Aufgaben, Pflichten und Haftung des Kranführers 
 Krantechnik und Kranbetrieb 
 Anschlag- und Lastaufnahmemittel 
 Anschlagen von Lasten 
 Bedienen der Krananlage 
 theoretische und praktische Abschlussprüfung 

 

 



 

Ihre Vorteile. 

 Sie erhalten ein fachlich und didaktisch fundiertes Seminar unserer 
erfahrenen Trainer*innen der TÜV Rheinland Akademie. 

 Wir konzentrieren uns bei dem Seminar ganz auf die bei Ihnen 
vorkommenden Fragestellungen. 

 Das Seminar wird äußerst praxisnah gestaltet, so dass Sie einen 
garantiert größtmöglichen Nutzen daraus ziehen können. 

Ort. 

Das Inhouse-Seminar wird in unserem Unternehmen durchgeführt. 

Dauer. 

2 Tage 

Termin. 

Datum:  23./24.04.2026 // 21./22.09.2026 

 

Ihre Kontaktperson 

MIBRAG Bildungszentrum GmbH 
Straße zur Freiheit 10 
06729 Elsteraue OT Profen 

Christiane Martin 
christiane.martin@mibrag-bz.de 
+49 34424 - 82363 

 


